
GEMEINDE 
RICKENBACH  BL 
 
Gemeindekanzlei / Wahlbüro 
 
 
 
     Eidg. Abstimmung 
 
     Die Zahl der Stimmberechtigten beträgt                                                                    441 
    
     Ausweiskarten sind abgegeben worden                                                                     207 
 
    Stimmbeteiligung                                                                                                      46.94 % 
 
1. Ernährungssicherheit 
     
     Stimmzettel sind eingelegt worden   ........203 
 
     davon waren leer und ungültig   .......... 7 
 
 
     gültige Stimmen   ........196 
 
 
     es stimmten mit JA ...162 
  
 NEIN ...  34 
 
2. Zusatzfinanzierung der AHV 
     
     Stimmzettel sind eingelegt worden   ........204 
 
     davon waren leer und ungültig   .......... 5 
 
 
     gültige Stimmen   ........199 
 
 
     es stimmten mit JA ...101 
  
 NEIN ...  98 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Reform der Altersvorsorge 2020 
     
     Stimmzettel sind eingelegt worden   ........205 
 
     davon waren leer und ungültig   .......... 5 
 
 
     gültige Stimmen   ........200 
 
 
     es stimmten mit JA ...100 
  
 NEIN ... 100 
 
     
Kantonale Vorlagen 
 
 
4. Für einen effizienten und flexiblen Staatsapparat 
  
     Stimmzettel sind eingelegt worden   ........198 
 
     davon waren leer und ungültig   .......   12 
 
 
     gültige Stimmen   ....... 186 
 
 
     es stimmten mit JA  ....92 
  
 NEIN .... 94 
 
 
5. Verfassungsinitiative 
 
    Siehe Detail im Anhang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Streichung der pauschalen Beiträge zum Besuch von Privatschulen 
  
     Stimmzettel sind eingelegt worden   ........199 
 
     davon waren leer und ungültig   .......    9 
 
 
     gültige Stimmen   ....... 190 
 
 
     es stimmten mit JA  ....97 
  
 NEIN .... 93 
 
 
 
 
 
7. Realisierungskredit für die Tramverbindung Margarethenstich 
  
     Stimmzettel sind eingelegt worden   ........199 
 
     davon waren leer und ungültig   .......   15 
 
     gültige Stimmen   ....... 184 
 
 
     es stimmten mit JA  .  79 
  
 NEIN .. 105 
 
 
 
Allfällige Beschwerden wegen Verletzung des Stimmrechts oder wegen Unregelmässigkeiten 
bei der Verarbeitung und Durchführung von Abstimmungen oder Wahlen sind innert 3 Tagen 
seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens jedoch am 3. Tag nach der  
Veröffentlichung der Ergebnisse im Amtsblatt dem Regierungsrat Baselland einzureichen. 
 
In der Beschwerdebegründung ist glaubhaft zu machen, dass die geltend gemachten 
Unregelmässigkeiten nach Art und Umfang geeignet waren, das Ergebnis wesentlich zu 
beeinflussen. 
 
 
Rickenbach, 24. September 2017 
  Für die Richtigkeit 
 
  Der Präsident 
 
 
 
        René Meyer 








